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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1987

Norm

AngG §26 II1

Rechtssatz

Die Äußerung, "den Fuß nicht mehr in die Firma zu setzen" und "die beiden Meister könnten ihn vergessen", lassen

sich objektiv nur als Austrittserklärung deuten. (§ 48 ASGG)

Entscheidungstexte

9 ObA 150/87

Entscheidungstext OGH 04.11.1987 9 ObA 150/87

9 ObA 148/91

Entscheidungstext OGH 20.11.1991 9 ObA 148/91

Vgl auch; Beisatz: Hier: Äußerung des Arbeitnehmers, "er sehe keinen Sinn, in der Firma weiterzuarbeiten und er

stehe zur Verfügung", unter gleichzeitiger Beendigung seiner Tätigkeit. (T1)

Schlagworte

SW: Angestellte, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Arbeitnehmer,

Dienstnehmer, Einstellung, Arbeitsniederlegung, Auslegung, Interpretation, Erklärung, Willenserklärung
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